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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
Wir orientieren Sie in diesem Mitteilungsblatt über die Geschäfte, die an der 

Gemeindeversammlung  
vom 3. Juni 2009, 20.00 Uhr

im Kirchgemeindehaus Hofmatt behandelt werden.
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1. Verwaltungsrechnung 2008 
 Genehmigung der Rechnung

Die für 2008 massgebenden Steueran-
lagen wurden an der Gemeindever-
sammlung vom 5. Dezember 2007 ge-
nehmigt. Sie betragen

Steueranlage: 1.64 Einheiten

Liegenschaftssteuer: 1.0 o/oo vom amt-
lichen Wert

Feuerwehrsteuer: 4.5% des Staats-
steuerbetrages für die 21- bis 50-jähri-
gen, max. Fr. 400.– (gem. Wehrdienst-
reglement)

Hundetaxe: Fr. 100.– pro Hund 

Gebühren, Beiträge: Gem. den ent-
sprechenden Reglementen

Nach Vornahme der harmonisierten 
Abschreibungen auf dem Verwal-
tungsvermögen von Fr. 695‘493.45 
(10% gem. Verordnung über den Fi-
nanzhaushalt der Gemeinden) und 
den separat budgetierten übrigen 
Abschreibungen von Fr. 548‘213.55 
kann ein Ertragsüberschuss von Fr. 
668‘768.08 ausgewiesen werden. 
Dieser Betrag ist dem Eigenkapital 
zugewiesen worden. Dieses erhöht 
sich somit auf Fr. 1‘973‘841.79.

Veranschlagt war ein Ertragsüberschuss 
von Fr. 6‘400.00. Es kann also erfreuli-
cherweise festgestellt werden, dass die 
Rechnung 2008 einiges besser ausgefal-
len ist als erwartet. 

Die wichtigsten Abweichungen zum Voranschlag:
Mehrertrag aus Infrastrukturbeiträgen Fr. 187‘000.00
Mehrertrag aus Gemeindesteuerteilungen Fr. 100‘000.00
Mehrertrag Grundstückgewinnsteuern u. Sonderveranlag. Fr. 37‘000.00
Minderaufwand Beiträge an AHV/IV/EL Fr. 80‘000.00
Minderaufwand bei Passivzinsen Fr. 70‘000.00
Minderaufwand harmonisierte Abschreibungen Fr. 66‘000.00
Minderaufwand Strassenunterhalt Fr. 48‘000.00
Minderaufwand Abschreibungen Steuern und Finanzverm. Fr. 30‘000.00
Minderertrag Einkommenssteuern n.P. Fr. – 71‘000.00
Minderertrag aus Finanzausgleich Fr. – 64‘000.00
Mehraufwand an kant. Lehrerbesoldungen Fr. – 43‘000.00

Diese Aufzählung ist nicht abschliessend. Verschiedene +/- Beträge sind aus der 
Detailrechnung ersichtlich, die auf der Finanzverwaltung bezogen werden kann. 



Die Haupteinnahmequelle der Gemein-
de, die Einkommensteuern nat. Per-
sonen, haben sich schlussendlich gemäss 
Budget entwickelt (bei Einnahmen von 
Fr. 5‘700‘000.00 eine Abweichung von 
Fr. 71‘000.00). Es ist aber zu beachten, 
dass relativ hohe Steuererträge aus 
Vorjahren angefallen sind. Das Jahr 
2008 hat sich gemäss dem Finanzplan 
vom letzten Dezember entwickelt (Ori-
entierung seinerzeit an der Gemeinde-
versammlung Dezember 08). 

Aus der Nachkredittabelle geht hervor, 
dass der Gemeinderat und die Kommis-
sionen weiterhin eine bemerkenswerte 
Budgetdisziplin an den Tag legen. Es 
hat nur wenige Budgetüberschrei-
tungen, die jeweils direkt beeinflusst 
werden können. 

Im NRM ist vorgeschrieben, dass die 
Feuerwehr-, Wasser-, Kanalisations- 
und Kehrichtrechnungen ausgeglichen 
gestaltet werden müssen, d.h. die dafür 
eingeholten Steuern oder Gebühren 
müssen zur Deckung des Aufwandes 
ausreichen. Wenn dem nicht so ist, sind 
diese anzupassen. 

Feuerwehr
Das Kleinlöschfahrzeug belastet die 
Feuerwehr 2008 nochmals mit Abschrei-
bungen von Fr. 29‘126.–. Es ist nun auf 
Fr. 1.– abgeschrieben. Die veranschlagte 
neue Motorspritze musste (noch) nicht 
ersetzt werden. Auch musste weniger 
Sold ausbezahlt werden (keine grös-
seren Ereignisse). Der somit angefalle-
ne Ertragsüberschuss von Fr. 61‘094.05 
wird in die Spezialfinanzierung über-
tragen. Diese weist nun einen Bestand 
von Fr. 716‘133.20 aus.

Wasserversorgung
Bei der Wasserversorgung müssen 2008 
Fr. 238’030.– in die Einlage Werterhalt 
zuwiesen werden. Die nicht durch An-

schlussgebühren oder Kantonsbeiträ-
ge gedeckten Abschreibungen von Fr. 
12‘014.35 können daraus entnommen 
werden. Im Werterhalt befinden sich 
per 31.12.2008 Fr. 1‘938‘940.60. Dem 
Rechnungsausgleich (kann grundsätz-
lich als Eigenkapital bezeichnet wer-
den) mussten Fr. 78‘431.39 entnommen 
werden, so dass dieser Betrag sich auf 
Fr. 246‘433.07 verringert hat.  

Abwasserentsorgung
Dem Werterhalt werden Fr. 271’600.– 
beigefügt. Die 2008 ausgeführten Inve-
stitionen, sind tiefer ausgefallen als im 
Budget und Finanzplan aufgeführt. Die 
Anschlussgebühren konnten die Ab-
schreibungen trotzdem nicht decken, 
so dass Fr. 90‘566.10 aus dem Werter-
halt entnommen werden mussten. Der 
Bestand dieses Kontos beläuft sich per 
31.12.2008 auf Fr. 2‘704.144.50. Dem 
Rechnungsausgleichskonto mussten 
Fr. 62‘932.25 entnommen werden. Be-
stand dieses Kontos per 31.12.2008: Fr. 
249‘385.50 

Abfallentsorgung
Der Ertragsüberschuss von Fr. 24‘288.60 
kann dem Rechnungsausgleich beige-
fügt werden. Dieses Konto weist nun 
einen Bestand von Fr. 155‘540.17 aus. 

Die folgenden zwei Übersichten über 

a) die Einzelheiten der Verwaltungs-
rechnung 2006 mit Voranschlag und 
Vorjahresvergleich (Zusammenzug nach 
Funktionen und Kostenarten) und

b)  die Finanzkennzahlen runden diese 
Berichterstattung ab. 

Die befriedigenden Rechnungsresultate 
der letzten Jahre, die u.a. auch durch 
eine schwache Investitionstätigkeit 
entstanden sind, führen zu durchwegs 
positiven Finanzkennzahlen. 
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Harmonisierte Finanzkennzahlen
Selbstfinanzierungsgrad
(Selbstfinanzierung in % Nettoinvestitionen)(Selbstfinanzierung in % Nettoinvestitionen)

2004 2005 2006 2007 2008 Mittelwert

211.9% 551.2% 475.6% 133.6% 226.6% 277.2%

Der Selbstfinanzierungsgrad gibt Ant-
wort auf die Frage, inwieweit die Inves-
titionen aus selbst erarbeiteten Mitteln 
bezahlt werden können. Ein Selbstfi-
nanzierungsgrad von unter 100% führt 
zu einer Neuverschuldung, von über 
100% zu einer Entschuldung. Ein Wert 
zwischen 60% bis 80% kann kurzfristig 
als genügend bezeichnet werden. Ide-
alwert = 100%.

Tiefe Investitionen und die zusätz-
lichen Liegenschaftsverkäufe der 
letzten Jahre führten in der Ge-
meinde Schüpfen zu einem hohen 
SF-Grad.

Selbstfinanzierungsanteil
(Selbstfinanzierung in % des Finanzertrages)(Selbstfinanzierung in % des Finanzertrages)

2004 2005 2006 2007 2008 Mittelwert

12.3% 21.4% 23.0% 12.6% 19.8% 18.0%

Der Selbstfinanzierungsanteil gibt Aus-
kunft über die finanzielle Leistungsfä-
higkeit einer Gemeinde: Je höher der 
Wert, umso grösser ist der Spielraum 
für die Finanzierung von Investitionen 
oder für den Schuldenabbau. Ein Wert 
unter 10% wird als schwach betrachtet. 
Idealwert = über 15%.

Auch hier gilt für unsere Gemein-
de: tiefe Investitionen und die 
Liegenschaftsverkäufe führen zu 
einem hohen SF-Anteil. 

Zinsbelastungsanteil
(Nettozinsen in % des Finanzertrages)(Nettozinsen in % des Finanzertrages)

2004 2005 2006 2007 2008 Mittelwert

0.1% 0.1% -0.1% -1.1% -1.2% -0.4%

Der Zinsbelastungsanteil gibt Antwort 
auf die Frage, wie stark der Finanzer-
trag durch die Nettozinsen belastet ist. 
Ein hoher Zinsbelastungsanteil weist 
auf eine hohe Verschuldung hin. Im 
Vergleich über mehrere Jahre wird die 
Verschuldungstendenz und im Ver-
gleich zu andern Gemeinden die Ver-
schuldungssituation erkannt. Ein Wert 
zwischen 1 – 3% kann als mittlere Be-
lastung bezeichnet werden. 

Aus diesen Beurteilungen kann 
entnommen werden, dass der Zins-
belastungsanteil der Gemeinde 
Schüpfen sehr tief ist. Dies ist si-
cher auch auf die in den letzten 
Jahren schwache Investitionstätig-
keit zurückzuführen. 



Kapitaldienstanteil
(Kapitaldienst in % des Finanzertrages)(Kapitaldienst in % des Finanzertrages)

2004 2005 2006 2007 2008 Mittelwert

13.5% 10.7% 10.1% 9.0% 8.2% 10.2%

Der Kapitaldienstanteil gibt Antwort 
auf die Frage, wie stark der Finanzer-
trag durch den Kapitaldienst (als Folge 
der Investitionstätigkeit) belastet ist. Ein 
hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine 
hohe Verschuldung und/oder einen ho-
hen Abschreibungsbedarf hin. Ein Wert 
über 12% gilt als hohe Belastung.

Auch hier kann für unsere Gemein-
de eine positive Entwicklung wahr-
genommen werden. Die tiefen, 
resp. verschobenen Investitionen 
und die zusätzlichen Abschreibun-
gen  zeigen ihre Wirkung. 

Der Bruttoverschuldungsanteil stellt die 
Verschuldungssituation dar. Die Ver-
schuldung gilt bei einem Satz von <50% 
als sehr gut, bei >200% als kritisch. 

Ausbleibende Investitionen und 
Schuldenrückzahlungen führen zu 
der in den letzten Jahren immer 
positiver werdenden Bilanz.

Bruttoverschuldungsanteil
(Bruttoschulden in % des Finanzertrages)(Bruttoschulden in % des Finanzertrages)

2004 2005 2006 2007 2008 Mittelwert

71.6% 54.7% 47.6% 39.3% 27.3% 47.6%

Diese Kennzahl zeigt die Aktivitäten 
im Bereich der Investitionen und/oder 
die Zunahme der Nettoverschuldung. 
>30% zeigen eine starke, <10% eine 
schwache Investitionstätigkeit. 

Unsere Gemeinde hat in den letzten 
Jahren sehr wenig investiert!

Investitionsanteil
(Bruttoinvestitionen in % der konsolidierten Ausgaben)(Bruttoinvestitionen in % der konsolidierten Ausgaben)

2004 2005 2006 2007 2008 Mittelwert

7.0% 7.5% 6.2% 12.5% 10.9% 8.9%

Antrag des Gemeinderates an die Versammlung
(Beschlussesentwurf)

Die Verwaltungsrechnung 2008 wird in der vorliegenden Form genehmigt.

Die Finanzkrise, welche uns alle beschäftigt, wird sich erst in den nächsten 
zwei Jahren bei einer schwachen Steuerentwicklung bemerkbar machen. 
Eine vorsichtige Planung ist daher unbedingt einzuhalten. 

Die Verwaltungsrechnung 2008 kann ab 18. Mai 2009 bei der Finanzver-
waltung bezogen werden.
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2. Gemeindeverband Lyssbach;  
 Teilrevision des Organisations- 
 reglements 
 Genehmigung

Ausgangslage:

Das heute noch gültige Organisations- 
und Verwaltungsreglement (OVR) des 
Gemeindeverbandes Lyssbach stammt 
vom 15. Dezember 1986. Dieses basierte 
auf folgenden kantonalen Gesetzen:
– Wasserbaupolizeigesetz 
 vom 3. April 1857
– Gemeindegesetz vom 20. Mai 1973
– Baugesetz vom Juni 1985

Am 14. Februar 1989 verabschiedete 
der Grosse Rat das neue Wasserbauge-
setz, welches das alte Wasserbaupoli-
zeigesetz ersetzt. Das neue Gesetz de-
finiert die Aufgaben und Pflichten der 
Gemeinden resp. der Gemeindeverbän-
de. Zweck und Aufgaben des Gemein-
deverbandes Lyssbach gemäss Artikel 3 
und 4 des OVR von 1986 entsprachen 
den Forderungen des neuen Wasser-
baugesetzes. Die Delegiertenversamm-
lung vom 17. Mai 1994 und die Baudi-
rektion (28. Juli 1995) genehmigten die 
entsprechende Revision des OVR.

Am 1. Januar 1999 trat das neue Ge-
meindegesetz (GG) in Kraft. In den 
Übergangsbestimmungen (Art. 138) 
werden die Gemeinden verpflichtet, 
ihre Vorschriften innert fünf Jahren 
dem Gesetz anzupassen. Diese Arbeiten 
sind vom Verband im Jahre 2003 in An-
griff genommen worden. Der Experte, 
der vom Vorstand beigezogen worden 
war, erarbeitete gemeinsam mit dem 
Vorstand ein neues Organisationsregle-
ment (OgR), das von der Delegierten-
versammlung vom 25. Mai 2004 (gegen 
die Stimmen der Gemeinde Schüpfen) 
und von der Baudirektion am 9. August 
2004 genehmigt wurde. Der Vorstand 
war gestützt auf die Empfehlung des 

Experten der Ansicht, dass die Dele-
giertenversammlung abschliessend zu-
ständig sei für die Genehmigung der 
Reglementsänderung, da nach seiner 
Ansicht materiell keine grundlegen-
den Änderungen vorgenommen wur-
den. Mit Schreiben vom 29. September 
2004 erhob die Gemeinde Schüpfen Be-
schwerde gegen den Genehmigungs-
entscheid der Bau-, Verkehrs- und Ener-
giedirektion (BVE) vom 9. August 2004. 
Die Beschwerde richtete sich vor allem 
gegen die abschliessende Zuständigkeit 
der Delegiertenversammlung. Die Ge-
meinde Schüpfen vertrat die Ansicht, 
dass die Reglementsänderung in den 
Zuständigkeitsbereich der Verbandsge-
meinden gehöre.
Mit Entscheid vom 23. März 2005 hat der 
Regierungsrat die Beschwerde gutgehei-
ssen und die Verfügung der BVE vom 9. 
August 2004 aufgehoben. Der Vorstand 
des Gemeindeverbandes Lyssbach hat die-
sen Entscheid zur Kenntnis genommen 
und auf eine Anfechtung verzichtet.

Der Vorstand hat sich entschlossen, 
nur noch eine Teilrevision des Organi-
sations- und Verwaltungsreglementes 
(OVR) vom 15.12.1986 / 17.5.1994 zu 
erarbeiten. Die vorliegende Teilrevisi-
on beinhaltet die notwendigen Anpas-
sungen an das Gemeindegesetz (GG) 
vom 16. März 1998. Die Delegierten-
versammlung vom 21. November 2006 
genehmigte diese Teilrevision und ver-
abschiedete zuhanden der Verbands-
gemeinden diejenigen Artikel, die der 
Genehmigung durch die entsprechen-
den Gemeindeorgane bedürfen.
Nach Artikel 8 des bisherigen OVR vom 
15.12.1986 erfordern Änderungen von 
Artikel 10, Absätze 2 und 3 die Zustim-
mung der Mehrheit der Verbandsge-
meinden. Der Vorstand ist sich bewusst, 
dass es sich im vorliegenden Fall nicht 
um materielle Änderungen von Bestim-
mung handelt. Es geht dabei vielmehr 
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um die korrekte Bezeichnung des Bau-
kostenindex. Am Prinzip und an der Be-
rechnungsbasis ändert nichts. Trotzdem 
sind diese geänderten Ziffern den Ver-
bandsgemeinden zu unterbreiten.
Die Einführung des fakultativen Refe-
rendums in Art. 10 Ziffer 3 verändert 
den Kostenverteiler nicht, hingegen 
wird damit eine zusätzliche Kompetenz 
der Verbandsgemeinden eingeführt.

Der Beschwerdeentscheid des Regie-
rungsrates wird vor allem dadurch 
begründet, dass materielle und finan-
zielle Reglementsänderungen der Zu-
stimmung der zuständigen Organe 
aller Verbandsgemeinden bedürfen. 
Gestützt auf diesen Entscheid sind die 
entsprechenden Artikel den Verbands-
gemeinden zur Genehmigung zu unter-
breiten. Die Artikel 7 Abs. 2-4 sowie die 
Artikel 24 und 24 a-c können eindeutig 
finanzielle Auswirkungen haben, denn 
ein Beitritt oder Austritt einer Gemein-
de beeinflusst den Kostenverteiler. Er-
reichen diese Artikel keine einstimmige 
Genehmigung der Verbandsgemein-
den, muss die zuständige kantonale 
Instanz über das weitere Vorgehen 
entscheiden. Der Beitrittsartikel 7 be-
einflusst ebenfalls den Kostenverteiler 
– allerdings in positivem Sinn.

Für eine detaillierte Übersicht der geän-
derten Artikel wird auf die öffentliche 
Auflage des Reglements bei der Gemein-
deschreiberei verwiesen, welche 30 Tage 
vor der Gemeindeversammlung beginnt.

Bekanntlich hat der Gemeinderat von 
Schüpfen die vorliegende Teilrevision 
des Organisationsreglements im Frühling 
2007 zurückgestellt. An der aufgrund 
einer Unterschriftensammlung einberu-
fenen ausserordentlichen Gemeindever-
sammlung vom 29. Januar 2008 wurde 
das Vorgehen des Gemeinderates mit 
grosser Mehrheit bestätigt. Die Zurück-
stellung der Beschlussfassung erfolgte 
in erster Linie, um die Verhandlungspo-
sition der Gemeinde Schüpfen bezüglich 
der Finanzierung des Projekts Hochwas-
serschutzstollen in Lyss zu stärken.

Rückblickend darf festgestellt werden, 
dass sich diese Vorgehensweise gelohnt 
hat, konnte doch der Kostenanteil der 
Gemeinde Lyss an den Baukosten für den 
Hochwasserschutzstollen in Lyss erheblich 
erhöht werden. Bezüglich des Gemein-
debeitrages der Gemeinde Schüpfen an 
die Projekte Hochwasserschutzstollen 
Lyss und Chüelibach Dorf Schüpfen wur-
de am 8. Februar 2009 eine Urnenab-
stimmung durchgeführt. Der Beitrag der 
Gemeinde Schüpfen in der Höhe von Fr. 
2‘530‘000.00 wurde mit einem Ja-Stim-
men Anteil von 85% genehmigt.

Als Folge dieser klaren Zustimmung be-
antragt der Gemeinderat der Gemein-
deversammlung, die Art. 7 Abs. 2-4, 
Art. 8 Abs. 2, Art. 8a, Art. 10 Ziff. 2, 3, 
3a, 3b, Art. 24. Abs. 1-3 sowie Art. 24a 
– Art. 24.c der Teilrevision des Organisa-
tionsreglements des Gemeindeverban-
des Lyssbach zu genehmigen.

Antrag des Gemeinderates an die Versammlung
(Beschlussesentwurf)

Die Teilrevision des Organisationsreglements des Gemeindeverbandes Lyss-
bach wird genehmigt (Art. 7 Abs. 2-4, Art. 8 Abs. 2, Art. 8a, Art. 10 Ziff. 2, 3, 

3a, 3b, Art. 24. Abs. 1-3 sowie Art. 24a – Art. 24.c).
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3. Personalreglement (PersR);  
 Ergänzung Anhang I 
 Genehmigung

Der Gemeinderat beabsichtigt, alle An-
gestellten der Gemeinde Schüpfen, ge-
stützt auf das Personalreglement, einer 
Gehaltsklasse und einer Gehaltsstufe 
nach kantonalem Besoldungssystem 
zuzuweisen. Hiervon ausgenommen ist 
Aushilfspersonal, welches sporadisch 
für Arbeitseinsätze eingesetzt wird.

Im Bereich der Gemeindebibliothek 
bestehen heute keine entsprechenden 
Einreihungen, da die Funktionen Lei-

ter/in Gemeindebibliothek und Biblio-
thekar/in nicht im Anhang I des Perso-
nalreglements enthalten sind.

Damit die Entlöhnung des Bibliothek-
personals inskünftig korrekterweise 
gestützt auf das Personalreglement der 
Einwohnergemeinde Schüpfen erfolgen 
kann, beantragt der Gemeinderat der 
Gemeindeversammlung folgende Ergän-
zung des Anhangs I des Reglements:

Anhang I
b) Übriges Personal (öffentlich-rechtlich)
Leiter/in Gemeindebibliothek GKL 13
Gemeindebibliothekar/in GKL 12

Antrag des Gemeinderates an die Versammlung
(Beschlussesentwurf)

Der Ergänzung des Anhangs I des Personalreglements der Einwohnergemeinde
Schüpfen wird zugestimmt.

4. Primarschulhaus Schüpfen;  
 Sanierung der Sanitäranlagen 
 Genehmigung  
 Verpflichtungskredit

Die Sanitäranlagen des geschützten 
Rudolf-Minger-Schulhauses sind schon 
mehrere Jahrzehnte alt. In den Toilet-
ten für die Jungen wurden vor ca. 20 
Jahren Pissoirs als Ersatz für die Urin-
Rinnen eingebaut. Die restlichen Instal-
lationen sind zwischen 60 und 70 Jahre 
alt. Aufgrund dieser Voraussetzungen 
erachtet die Bau- und Planungskom-
mission eine Sanierung der gesamten 
Installationen zum Wert- und Funkti-
onserhalt als gerechtfertigt.

Die Sanierung der Sanitärinstallationen 
im Primarschulhaus ist in der Finanzpla-
nung des Gemeinderates für das Jahr 

2009 in der Höhe von Fr. 285‘000.00 
vorgesehen. Dieser Betrag beruht auf 
Kostenschätzungen. Die Bau- und Pla-
nungskommission bzw. der neu ge-
schaffene Liegenschaftsausschuss hat 
sich diesem Projekt angenommen und 
einen Kostenvoranschlag erstellt. Die 
zusammengetragenen Kosten inkl. Re-
serven ergeben für die Sanierung einen 
Gesamtbetrag von Fr. 330‘000.00. 

Unter anderem wurde durch den Aus-
schuss Folgendes genauer betrachtet:

3 Reduktion der Anzahl Toiletten
3 Ersatz sämtlicher Werkleitungen
 (Wasser, Abwasser, Strom)
3 Einhaltung der energietechnischen
 Vorschriften inkl. Lüftung
3 Beibehalten von Hauswartsräumen
3 Lehrer- und Schülertoiletten
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3 Ersatz der restlichen Armaturen
3 Ersatz der alten Heizkörper / Wieder-
 verwendung der Heizleitungen
 (sichtbar)
3 Fensterersatz inkl. Eingangspartien

Für die geplante Sanierung werden 
fünf Wochen benötigt. Die Arbeiten 
sollen deshalb in den Sommerferien 
2009 ausgeführt werden. 

Der Gemeinderat ist davon überzeugt, 
dass die Sanierung der Sanitäranlagen 
notwendig und aus zeitlicher Sicht 
überfällig ist. 

Deshalb wird der Gemeindeversamm-
lung beantragt, den für die Sanierung 
erforderlichen Verpflichtungskredit in 
der Höhe von Fr. 330‘000.00 zu geneh-
migen.

Antrag des Gemeinderates an die Versammlung
(Beschlussesentwurf)

Der Verpflichtungskredit für die Sanierung der Sanitäranlagen in der Höhe von 
Fr. 330‘000.00 wird genehmigt.
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Aus dem Gemeinderat

Sprechstunde  
des Gemeindepräsidenten
Die Sprechstunden des Gemeindepräsi-
denten finden jeweils am letzten Frei-
tag des Monats von 14.00 bis 16.00 Uhr 
im Gemeindehaus statt.

Die nächste Sprechstunde findet 
am Freitag, 29. Mai 2009, statt.

Eine telefonische Voranmeldung bei 
der Gemeindeverwaltung ist aus orga-
nisatorischen Gründen erwünscht (031 
879 70 80, info@schuepfen.ch).

Baureglement 
Änderung von Art. 45  
(Dachaufbauten)

An der Gemeindeversammlung vom 10. 
Dezember 2008 haben die Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger der Änderung 
von Art. 45 im Baureglement bereits 
zugestimmt. Die Reglementsänderung 
wurde anschliessend zur Genehmigung 
an das Amt für Gemeinden und Raum-
ordnung (kantonale Genehmigungsbe-
hörde) weitergeleitet.

Das Amt für Gemeinden und Raumord-
nung kann aufgrund eines Verfahrens-
fehlers die Reglementsänderung nicht 
genehmigen und hat die Gemeinde 
angewiesen das gesamte Genehmi-
gungsverfahren erneut durchzuführen. 
Die dreissigtägige öffentliche Auflage 
vor der Gemeindeversammlung gilt 
nicht als öffentliche Auflage im Sinne 
des Planerlassverfahrens und ist daher 
nachzuholen. 

Nun wird die Reglementsänderung 
in Kürze zur öffentlichen Mitwirkung 
aufgelegt. Nähere Angaben werden im 
Amtsanzeiger Aarberg publiziert. 

Inhaltlich wird der Artikel nicht verändert. 
Kann das Verfahren ohne grössere Ver-
zögerungen durchgeführt werden, wird 
die Reglementsänderung den Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürgern an der Ge-
meindeversammlung im Dezember 2009 
erneut zur Genehmigung vorgelegt.

Gesucht 
Hauswartin oder Hauswart für die 
Gemeindeverwaltung

Die bisherige Hauswartin, Frau Ruth 
Keller, hat ihre Anstellung als Hauswar-
tin der Gemeindeverwaltung per Ende 
September 2009 gekündigt und tritt in 
den wohlverdienten Ruhestand. Aus 
diesem Grund sucht die Gemeinde eine 
Nachfolgerin oder einen Nachfolger 
für die Hauswartsarbeiten in der Ge-
meindeverwaltung.

Der monatliche Aufwand beläuft 
sich auf ca. 50 Arbeitsstunden, wobei 
entsprechend den Jahreszeiten mit 
Schwankungen zu rechnen ist. Die 
Hauswartsarbeiten erfolgen unter der 
Woche jeweils täglich am Abend so-
wie am Wochenende bzw. nach Schal-
terschliessung am Freitag. Nebst den 
üblichen Reinigungsarbeiten beinhal-
tet die Stelle auch Umgebungsarbeiten 
(Geranienpflege, Rasenmähen usw.).

Sind Sie an dieser Stelle interessiert 
oder wünschen Sie detaillierte Aus-
künfte? Dann melden Sie sich bitte 
beim Gemeindeschreiber Patrik Schenk 
oder reichen Sie Ihre Kurzbewerbung 
mit Lebenslauf und Foto bis Mitte Juni 
2009 bei der Gemeindeverwaltung 
Schüpfen, Mühleweg 2, ein.

Der Gemeinderat dankt an dieser Stelle 
für die langjährige und einwandfreie 
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Arbeit von Frau Ruth Keller. Nach der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
per Ende September 2009 erfolgt eine 
Verabschiedung.

Tageskarten Gemeinden  
(Generalabonnemente)

Aufgrund der grossen Beliebtheit und 
sehr guten Auslastung der Tageskarten 
Gemeinden hat der Gemeinderat be-
schlossen, dass ab Juli 2009 neu vier Ta-
geskarten pro Tag angeboten werden. 
Die Kosten pro Tageskarte und Tag be-
tragen unverändert Fr. 33.00. Wir freuen 
uns, diese Dienstleistung ausbauen zu 
können und sind davon überzeugt, dass 
die Beliebtheit der Tageskarten anhält.

Reservation können frühestens zwei 
Monate im Voraus erfolgen. Wir ma-
chen darauf aufmerksam, dass die  
Tageskarten auch online unter 
www.schuepfen.ch reserviert werden 
können.

Öffnungszeiten  
der Verwaltung über Auffahrt

Die Gemeindeverwaltung bleibt in der 
Auffahrtswoche am Freitag, 22. Mai 
2009 aufgrund der Auffahrtsbrücke 
den ganzen Tag geschlossen. Ab Mon-
tag, 25. Mai 2009 steht Ihnen das Ver-
waltungsteam wieder zu den gewohn-
ten Öffnungszeiten zur Verfügung.
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Bau– und Planungskommission

Wasserqualität  
Mühlequelle und Dorfbrunnen 
Ziegelried

Die Grundwasservorkommen im Kan-
ton Bern werden vom Amt für Wasser 
und Abfall periodisch überwacht. Die 
Analyseergebnisse der Probeentnah-
men an der Mühlequelle im Jahr 2008 
zeigen auf, dass das Grundwasser die 
Anforderungen, gemäss kantonaler 

Erteilte Baubewilligungen vom 1. März 2009 bis 30. April 2009

Bauherr Bauvorhaben

Affolter Transporte AG, Erstellen eines Parkplatzes für Lastwagen
Bundkofen 488, 3054 Schüpfen

Einwohnergemeinde Schüpfen, Weinhalde 2 (Schwimmbad):
Mühleweg 2, 3054 Schüpfen Raum für neue Entkeimungsanlage

Landi Lyssbachtal, Lyssstrasse 1:
Bernstrasse 2, 3054 Schüpfen Parkplatzüberdachung

Hunziker Rolf, Reklamebewilligung Schlattweg 8 + 8a:
Junkerngasse 24, 3011 Bern Aufstellen einer Baureklametafel

Hirschi Samuel + Ursula, Überdeckung Abstellplatz
Höheweg 13, 3054 Schüpfen

Soltermann B. + U. / Mäusli T. + P., Sanierung / Erweiterung Abstellraum
Saurenhorn 272, 3054 Schüpfen

Schluep Eveline, Kleintiergehege
Schwanden 65, 3054 Schüpfen

Gewässerschutzverordnung, erfüllt und 
qualitativ einwandfrei ist.

Auch das Brunnenwasser des Dorf-
brunnens in Ziegelried wurde durch 
den Brunnenmeister geprüft, dieses ist 
ebenfalls qualitativ einwandfrei. Das 
Wasser des Dorfbrunnens Ziegelried ist 
daher ab sofort wieder als Trinkwasser 
freigegeben.
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Gemeindebetriebekommission

«Ghüder» in Schüpfen
Wer hat sich nicht schon über den Ab-
fall auf öffentlichen Plätzen, in Parkan-
lagen, Spielplätzen oder auf Trottoirs 
grün und blau geärgert? Rund ein Drit-
tel des vor Ort anfallenden Mülls lan-
det einfach auf dem Boden. Vieles wird 
achtlos weggeworfen - oder auf Neu-
deutsch «gelittert».

Ursachen für das Littering sind weder 
fehlende noch überquellende Müllei-
mer, denn Abfälle werden auch neben 
halbvollen Eimern und an Orten mit 
zahlreichen Entsorgungsmöglichkei-
ten weggeworfen. Vielmehr kommt 
das veränderte Konsumverhalten der 
Bevölkerung und insbesondere die ver-
mehrte «fliegende Verpflegung» als 
Grund in Frage.

Schätzungen gehen davon aus, dass 
das Einsammeln und Entsorgen von 
gelitterten Abfällen in allen Schwei-
zer Gemeinden jährlich weit über 100 
Millionen Franken kostet. Aber nicht 
nur die finanziellen Auswirkungen 
sind immens. Auch die Umwelt leidet 
beträchtlich. So ist beispielsweise ein 
weggeworfener Kaugummi erst nach 5 
Jahren abgebaut. Ein Plastikbecher lebt 
sogar über Jahrzehnte, bis er verrottet. 
Untersuchungen zeigen, dass das Lit-
tering jedoch nicht nur die Gemeinde-
kasse schmälert und die Umwelt beein-
trächtigt. Für die grosse Mehrheit der 

Bevölkerung mindert Liegengelassenes 
im öffentlichen Raum die Lebensquali-
tät und das Sicherheitsgefühl massiv.

Wir rufen hiermit alle Schüpfnerin-
nen und Schüpfner auf, unterwegs 
anfallende Abfälle (Getränkeflaschen, 
Essensverpackungen, etc.) nicht ein-
fach achtlos auf den Boden, son-
dern in den nächsten Abfalleimer 
zu werfen. Damit tun Sie nicht nur et-
was Gutes für die Umwelt sondern sie 
helfen mit, die gute Lebensqualität in 
Schüpfen zu erhalten. 
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Sozialbehörde

Der Missbrauch von Alkohol, Tabak und anderen Drogen macht auch an unserer 
Gemeindegrenze nicht Halt.

Der Missbrauch und regelmässige Konsum führen zur Abhängigkeit und 
bringen oft schwerwiegende gesundheitliche Probleme sowie viele weitere 
Schwierigkeiten im sozialen und beruflichen Umfeld mit sich.

Es geht insbesondere um den Schutz unserer Schüler und Jugendlichen!

Alkohol- und Tabakabgabe an Jugendliche:  
Rechtliche Situation

Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB)

Art. 136: Wer einem Kind unter 16 Jahren alkoholische Getränke oder andere 
Stoffe in einer Menge, welche die Gesundheit gefährden kann, ver-
abreicht oder zum Konsum zur Verfügung stellt, wird mit Gefängnis 
oder mit Busse bestraft.

Kantonales Gastgewerbegesetz (GGG, Kanton Bern)

Art. 29 Abs. 1: Verboten sind die Abgabe und der Verkauf 
 a) alkoholischer Getränke an Jugendliche unter 16 Jahren (...)
 b) gebrannter alkoholischer Getränke an Jugendliche unter 18 Jahren
 c) alkoholischer Getränke an Betrunkene

Art. 37 Abs 1: Die Gemeinden überwachen die Einhaltung dieses Gesetzes.

Art. 49 Abs. 1: Bussen bis Fr. 20’000.– , in schweren Fällen ist Haft möglich.

Gesetz über Handel und Gewerbe (HGG)

Art. 16: 1 Die Abgabe und der Verkauf von Tabak an Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren ist verboten.

  2 Das Verkaufspersonal überprüft das Alter der Kundinnen und Kun-
den. Es kann dazu einen Ausweis verlangen.

Art. 17: 1 Die Abgabe und der Verkauf von Tabak mittels Automaten sind 
verboten.

  2 Vom Verbot ausgenommen sind Automaten, bei denen geeignete 
Massnahmen den Verkauf an Kinder und Jugendliche unter 18 Jah-
ren verunmöglichen.

Art. 18: Die Gemeinden überwachen die Einhaltung der Beschränkungen des 
Handelns mit Tabak sowie mit alkoholischen Getränken.

Suchtprävention in unserer Gemeinde



Art. 18a: (neu) Die zuständige Stelle kann den Handel mit Tabak oder jede 
Werbung bis zu drei Monaten verbieten, wenn die Vorschriften von 
Art. 15 bis 17 wiederholt missachtet worden sind.

Kant. Gesetz betr. Einführung Schweiz. Strafgesetzbuch

Art. 15a: 1 Wer einem Kind oder einem Jugendlichen unter 18 Jahren Spiritu-
osen oder Tabak abgibt, ohne dass ihm die elterliche Sorge zusteht, 
wird mit Busse bestraft.

  2 Wer einem Kind oder einem Jugendlichen unter 16 Jahren allkoho-
lische Getränke abgibt, ohne dass ihm die elterliche Sorge zusteht, 
wird mit Busse bestraft.

Der «ältere Kollege», der Alkohol einkauft und weitergibt, macht sich da-
mit klar strafbar.

Massnahmen in der Schule
3 In Zusammenarbeit mit der Jugendfachstelle Lyss werden in der Oberstufe Work-

shops durchgeführt.
3 Informationen werden an den Elternabenden weitergegeben.
3 Die Problematik wird regelmässig als Jahresthema an der Schule behandelt.

Weitere Massnahmen
3	 Regelmässige Testkäufe für Alkohol und Tabak in allen Restaurants und Verkaufs-

stellen unserer Gemeinde.
3	 Unter der Leitung und Mithilfe des Blauen Kreuzes werden Schüler und Jugend-

liche an ihren Treffpunkten besucht. In offenen Gesprächen wird über diese Pro-
blematik aber auch über andere Themen, welche die Jugendlichen beschäftigen, 
diskutiert, informiert und Hilfe angeboten.

3	 Unterstützung bei Vereins- und Gemeindeanlässen (Einsatz von Bändern, Einsatz 
einer alkoholfreien Bar).

Der Gemeinderat und die Sozialbehörde danken allen Bürgerinnen und 
Bürger, die sich für den Schutz unserer Jugendlichen engagieren.
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Aus den Schulen

Am Bahnhof soll sich kein Drama ereignen!
Bahnhof Schüpfen, Mittagszeit: 
Eine erwachsene Person überquert kurz nach Abfahrt des Zuges Richtung Biel die Bahngleise… wohl um 
eine halbe Minute Zeit zu sparen…

Einige Tage später: 
Es werden Kinder beobachtet, die auf dem Schulweg die Gleise überqueren, statt die Unterführung zu 
benützen… wohl um dem Vorbild aus der Erwachsenenwelt nachzuleben…

Diese Abkürzung kann lebensgefährlich sein: 
Von Kindern – und auch von Erwachsenen – können zum Beispiel einzeln verkehrende Lokomotiven sehr 
schlecht erkannt werden. Kinder können Distanzen und Geschwindigkeiten schlecht einschätzen. Zudem 
sind Kinder leicht ablenkbar, impulsiv und haben ein eingeschränkteres Wahrnehmungsfeld. 

Der Elternrat und die Schulkommission machen ausdrücklich darauf aufmerksam, 
dass es strikte verboten ist, die Bahngleise zu überqueren und bitten Erwachsene, ein 
entsprechendes Vorbild zu sein und nur die Unterführung zu benützen. 

Die Eltern werden gebeten Kinder und Jugendliche eindringlich auf die Gefahren und das sinnvolle 
Verbot aufmerksam zu machen.

Neu ab August 2009!
Der Rücklauf der Elternumfrage von Anfangs April hat ergeben: In Schüpfen 
besteht ein Bedürfnis für betreute Mittagstunden! Ab dem neuen Schuljahr 
kann somit an voraussichtlich drei Tagen eine Mittagsbetreuung im 
Unterstufenschulhaus angeboten werden. Die betroffenen Eltern werden 
rechtzeitig informiert.
Das Kollegium der Unterstufe freut sich auf die neue Herausforderung!
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Informationen zur Schulkommission

Infolge der Beschlüsse der Gemeindeversammlung vom 10.12.08 hat der Gemeinderat

die bisherigen fünf Schulkommission per Ende Jahr aufgelöst und die neue (alleinige)
Schulkommission Schüpfen per 1.1.2009 ins Amt gesetzt. Diese setzt sich aus folgenden
Mitgliedern zusammen:

Schulkommission

Name Adresse Ort Telefon

Hans Jensen

(Präsidium)
Ziegelried 386, 3054 Schüpfen

P 031 879 10 09

G 031 380 52 58

Martin Burkhard
(Vize-Präsidium)

Höheweg 57 3054 Schüpfen 031 879 28 38

Barbara Gygax Schüpberg 143 3054 Schüpfen 031 879 07 72

Brigitte Soltermann Saurenhorn 272 3054 Schüpfen 031 879 14 62

Marco Prack Spörrihausmattweg 7 3054 Schüpfen 031 879 11 87

Irene Stämpfli Schwanden 55 3054 Schüpfen 031 879 03 47

Marianne Studer Richtersmattweg 135 3054 Schüpfen 031 879 18 96

Viktor Rossi Höheweg 39 3054 Schüpfen 031 879 21 74

Dominic Wüthrich Dorfstrasse 30 3054 Schüpfen 031 872 08 18

Vertretung des Elternrats in der Schulkommission

Regula Lerf Dählenweg 14 3054 Schüpfen 031 879 26 75

Schulsekretariat

Brigitte Muster Rohrmattweg 25 3054 Schüpfen 031 879 18 24
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Die Schulkommission hat sich an den ersten Sitzungen dieses Jahres konstituiert und

organisatorische Massnahmen beschlossen. In diesem Zusammenhang hat sie drei perma-
nente Ausschüsse gebildet, einzelnen Schulkommissionsmitgliedern Ressorts zugewiesen und
für den Kontakt zu den die Schulstandorten ein Gotte/Götti – System eingeführt.

Zuteilung der einzelnen Schulstandorte (Gotte/Götti)

Primarschule Irène Stämpfli / Martin Burkhard

Oberstufe Marianne Studer / Viktor Rossi

Schule Ziegelried Brigitte Soltermann / Dominic Wüthrich

Schule Schüpberg Barbara Gygax / Marco Prack

Die Gotten und Göttis nehmen folgende Aufgaben wahr:

 Kontaktpflege zur Schule
 Ansprechperson für Lehrerpersonen bei strategischen Schulfragen
 Vertretung der Schulkommission an Schulanlässen

 Ansprechperson für Eltern bei strategischen Schulfragen

Ressortverteilung

Kommunikation / Information   Marianne Studer
 Verantwortlich für die Kommunikation der Schulen und der Schulkommission

Informatik   Viktor Rossi / Martin Burkhard
 Ansprechpersonen für ICT - Verantwortliche der Schulen

 Ansprechpersonen bei Neuanschaffungen im ICT - Bereich

Elternrat   Dominic Wüthrich

 Teilnahme an den Sitzungen des Elternrats
 Weitergabe von Informationen der Schulkommission
 Ansprechperson des Elternrats

Familienergänzende Angebote   Brigitte Soltermann
 Tagesschule Ziegelried

 Familienergänzende Betreuung

Betriebsausschuss Schul- und Sportanlagen   Irène Stämpfli * / Marco Prack

 Kontakt zu Raummietern und Vereinen   *Ansprechperson
 Belegungsplan
 Teilnahme am Vereinskonvent
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Entsprechend den kurzfristigen Entwicklungsbedarfen im Schulwesen der Gemeinde Schüpfen

sind durch die Schulkommission zurzeit drei Projekte in Arbeit:

Projekt „Besondere Massnahmen Volksschule Seeland Südost.“
Besondere Massnahmen zur Integration (Art. 17 Volksschulgesetz  BMV).
Projektleitung: Hans Jensen

Zukünftig sollen Kinder mit Hochbegabungen oder Kinder mit partiellen Leistungs-
schwächen im Regelunterricht integriert werden. Die bestehenden Kleinklassen werden

bis 2011 aufgehoben und die Kinder in die Regelklassen zurückgeführt. Dazu stellt der
Kanton eine grosse Anzahl von Zusatzlektionen zur Verfügung, diese stehen für die
integrative Förderung der Kinder ab Sommer 2009 bereit. Für diese neuen Aufgaben
haben sich die Gemeinden im Seeland Südost (Wengi, Ruppoldsried, Grossaffoltern,

Rapperswil, Bangerten und Schüpfen) Ende März 2009 vertraglich zur Zusammenarbeit
verpflichtet.

Projekt „Weiterentwicklung der Oberstufe Schüpfen“
Projektleitung: Hans Jensen

Im Zusammenhang mit dem starken Rückgang der Schülerzahlen müssen in den nächs-
ten Jahren zwei Klassen geschlossen werden. Nach Schliessung der beiden Klassen

besteht die Sekundarstufe I in Schüpfen noch aus vier Klassen. Diese reduzierten Schü-
lerbestände führen dazu, dass die Organisation der Oberstufe überprüft werden muss.
Deshalb hat der Gemeinderat die Schulkommission beauftragt, Zusammenarbeitsmo-

delle mit den Nachbargemeinden oder anderweitige Lösungen zu prüfen.

Projekt „Familien ergänzende Betreuungsangebote“
Projektleitung Brigitte Soltermann

Das neue Volksschulgesetz möchte die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familie
verbessern. Bei genügender Nachfrage werden die Gemeinden verpflichtet, entspre-
chende Betreuungsangebote bereitzustellen. Deshalb hat der Gemeinderat die Schul-

kommission beauftragt, ein entsprechendes Aufbauprojekt für die Mittagsbetreuung in
der Primarschule von Kindern Schüpfen Dorf in Arbeit zu nehmen.

Falls Sie im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Schulkommission Schüpfen

Fragen haben oder anderweitige Auskünfte brauchen, wenden Sie sich bitte an das
Schulsekretariat
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Wintersportlager der 5. Klassen in Saas Almagell
Am Sonntag ging es los. Alle waren schon ganz aufgeregt. Als dann alle ihr Gepäck im 
Doppelstöckercar hatten, fuhren wir endlich los. Die dreistündige Carfahrt war sehr lus-
tig. Im Lagerhaus Edelweiss angekommen, bezogen alle ihre Zimmer. Wir hatten alle 
Zimmer mit einer Dusche und einem Waschbecken, doch das Beste war der Balkon.

Am Montag stürmte es stark und die Bahnen konnten nicht fahren. Wir spielten am Mor-
gen, und am Nachmittag wanderten wir im Schneetreiben nach Saas Grund und   gingen 
ins Hallenbad nach Saas Fee. Die Zeit verging viel zu schnell.

Am Dienstag und Mittwoch konnten wir dann skifahren und snowboarden. Es hatte 
blaue, rote und schwarze Pisten und der Schnee war sehr gut. Das Skifahren war anstren-
gend, darum hatten wir auch grossen Hunger. Am Mittwoch gab es Raclette. Als wir es-
sen wollten, gab es Stromausfall, einige Steckdosen gingen nicht mehr und die Lampen 
im Esssaal leuchteten nur noch ganz schwach. Wir wurden aber alle satt. Am Montag-
abend organisierte die Klasse 5a ein Swiss Date Spiel, am Dienstagabend hatte die Klasse 
5b einen tollen Postenlauf vorbereitet. Die 5c war am Mittwoch für das Abendprogramm 
zuständig mit einer Bar und der Disco. Am Donnerstag war der schönste Tag und wir 
picknickten im Skigebiet. Auch konnten wir uns auf einer Snowtube-Bahn vergnügen. 
Am Abend organisierten die Leiterinnen und Leiter ein «Wetten dass…».

Martin schoss in der Woche viele Fotos. Am Freitag mussten wir packen und putzen und 
um elf Uhr fuhren wir ab. Um drei Uhr konnten wir unsere Familie wiedersehen. Es war 
ein cooles Skilager.
	 Carina	Burkhard,	Simon	Egger,	Livia	Stadler,	Elia	Sutter
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Wintersportlager der 6. Klassen in Grächen
Als wir uns am Sonntagmorgen bereit machten, waren wir sehr aufgeregt. Wir fuhren 
mit dem Doppelstockcar nach Grächen. Im Ferienhaus Rosy angekommen, richteten wir 
unsere Zimmer ein. Nach dem Abendessen machten wir aus den Ski- und Snowboardre-
geln kleine «Theäterli» und führten sie den Klassen vor.

Am Montag stürmte es stark und die Lifte fuhren nicht. Wir machten eine lange Wande-
rung durch den Schnee, das war vielleicht anstrengend, aber auch lustig! Ein paar von 
uns gingen am Nachmittag noch auf die Piste, doch das Wetter spielte verrückt und wir 
wurden vom Wind umgeworfen.

Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag konnten wir alle auf die Skis und Snowboards und 
wir hatten eine Menge Spass. Bevor wir in die Gondel steigen konnten, hiess es aber vom 
Haus noch 15 Minuten hoch laufen. Zum Glück konnten wir nach dem Packen und Aufräu-
men am Freitag nochmals auf die Skier und die Boards, denn es war der sonnigste Tag.

An den verschiedenen Abenden organisierten die Klassen: eine Modeschau, einen 
Spielabend, eine «Grächen-sucht-den-Superstar-Show», eine Hawaiiparty mit Limbo-
tanzwettbewerb.

Zum Abschluss schossen wir noch Gruppenfotos, dann stiegen wir in den Car und fuh-
ren nach Hause, wo uns unsere Eltern schon erwarteten. Es war ein tolles Skilager. 

	 	 	Veronique	Beutler,	Urs	Häberli,	Dusan	Lazic,	Eveline	Schumacher
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Paul Klee-Vernissage 
in Ziegelried

Im bildnerischen Gestalten beschäftigten wir uns während den vergangenen Monaten mit dem 
Künstler Paul Klee.
Nebst dem Besuch im Klee-Museum in Bern stand am 24. März ein weiterer Höhepunkt, die Klee-
Vernissage auf dem Programm. Im ganzen Schulhaus stellten die Schüler und Schülerinnen ihre 
farbenfrohen  Werke aus, welche unter anderem auf Leinen, Jute, Zeitungen... gemalt wurden. In 
einer musikalisch umrahmten Eröffnung präsentierten die Kinder den Besucherinnen und Besu-
chern Paul Klees Leben und dessen Werke. 

Primar- und Tagesschule
Ziegelried

Musical Pippi Langstrumpf
Vor den Sommerferien verwandeln wir unser Schulhaus in die 
Villa Kunterbunt. Pippi Langstrumpf und ihre Freunde ziehen 
ein und spielen ihre Streiche. 

Wir laden Sie ganz herzlich in die Villa ein! 

Mittwoch 24. Juni 2009 19.00 Uhr

Donnerstag 25. Juni 2009  19.00 Uhr

Freitag  26. Juni 2009  17.00 Uhr 

mit anschliessendem Schulfest

Reservationen (Es gibt nur reservierte Plätze!)
ab 25. Mai 2009 jeweils

Montag  19.00 bis 20.00 Uhr

Mittwoch  13.00 bis 14.00 Uhr 

bei Margrit Kräutli, Telefon 031 879 23 56
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Gesamtschule Schüpberg

Jahresthema «Wetter»
Bereits seit vielen Jahren legen wir zu Beginn des Schuljahres ein Thema fest, das 
uns das ganze Schuljahr hindurch begleitet. Da wir dieses Jahr das Thema «Wetter» 
ausgewählt haben, sind wir zu einer GLOBE-Schule geworden.

GLOBE-Schulen tragen dazu bei, das Wissen um das «System Erde» zu erweitern. 
Mittels naturwissenschaftlicher Methoden messen wir regelmässig Umweltdaten 
und tragen diese in die GLOBE-Datenbank ein. Diese Daten sind öffentlich zugäng-
lich. Das internationale Schulprogramm GLOBE vernetzt Lehrpersonen, Schulklassen 
und ForscherInnen aus aller Welt. Weitere Informationen finden Sie im Internet un-
ter www.globe-swiss.ch.

Lesen Sie nun, wie einige unserer Schülerinnen und Schüler die Arbeit mit 
dem GLOBE-Forschungsprogramm erleben:

«Herr Fisli kam eines Morgens und erzählte, dass die Schüpbergschule eine Wetter-
Daten- Station  macht. 4 Gruppen wurden eingeteilt. Rafi, Flöru, Isi und ich sind in 
einer Gruppe. In der Gruppe messen wir die ph Werte vom Regen und Schnee. Wir 
haben einen Holzkasten im Garten. Dort sind ein paar Messgeräte drin, um das Wet-
ter zu Messen. Es gibt auch noch andere Gruppen: Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und 
Temperatur. Es gefällt mir, weil ich mit Isi in der Gruppe bin und weil es nicht jede 
Schule macht. Wir geben die Daten in einen Computer ein und dann kann ein ande-
res Kind zum Beispiel aus Indien sehen was in Schüpberg für Wetter ist!    

Gabriella, 6. Klasse
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«Jeden Tag messen wir die Wetterda-
ten. Wir haben für jedes Thema andere 
Gruppen. Aline, Michelle und ich mes-
sen die Temperaturen. Wir müssen mit 
verschiedenen «Messern» arbeiten: mit 
dem Barometer den Luftdruck und mit 
dem Hygrometer die Luftfeuchtigkeit. 
Dann messen wir noch die minimale 
und die maximale Temperatur und na-
türlich noch die aktuelle Temperatur. 
Im Ganzen sind es vier Gruppen.

Unsere Schule misst den Regen, den 
Schnee, die Temperatur, die Luftfeuch-
tigkeit und den Luftdruck, beobachtet 
die Wolkenbilder, die Windrichtung 
und noch die Windgeschwindigkeit. Es 
macht Spass.» Carole, 6. Klasse

«Es ist schwierig daran zu denken, weil ich alleine bin und niemand hilft mir daran zu 
denken. Eigentlich macht es Spass, wenn man es während der Schulzeit machen kann. 
Ich lese folgende Wetterdaten ab: Welche Wolken es hat, wie der Bedeckungsgrad der 
Wolken ist oder ob es Asche, Regen, Schnee oder sonst eine Finsternis hat.»

David, 8. Klasse

«Wir haben Gruppen gemacht. Jede 
Gruppe ist für eine Wetterart zustän-
dig. Wir müssen jeden Tag messen und 
dann müssen wir es bei einem Blatt ein-
tragen. Ich, Fränzi, Michael, Pascal und 
Julia sind für den Wind zuständig. Wir 
haben ein Windmessgerät das anzeigt 
wie viel km/h es weht. 

Ein anderes Gerät brauchen wir um die 
Windrichtung zu messen. Ein Fähnli 
zeigt an von wo der Wind kommt.

Wenn die Woche vorbei ist tragen wir 
es im Computer ein.» Rahel, 5. Klasse

«Ich habe erfahren und gelernt wie man die Messdaten abliest. Es ist aber noch 
spannend zu wissen was es für Wetter wird. Man kann das Wetter vorhersagen wenn 
man weiss, wie man es macht. Ich messe den Wind mit dem Anemometer und die 
Windrichtung mit einem selbst gemachten Windrichtungsmesser.» Pascal, 9. Klasse
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Ausblick: 
Die Schüpbergschule ist live auf Sendung! 
Radio Power up sendet am 1. Juli 2009 vom Schüpberg!

Sie sind herzlich eingeladen, uns beim Radiomachen zuzuschauen 
oder Ihren Apparat zu Hause einzuschalten!

Weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.
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Projektwoche  
Unterstufenzentrum Schüpfen

Rundum gesund!
Statt Schulbankdrücken hiess es in der 
letzten Woche vor den Frühlingsferien: 
Was macht mich – und wie bleibe ich 
rundum gesund? 

Gemeinsamer Start war am Montag-
morgen in der Turnhalle ein kleines 
Theater zum Thema Essen und Bewe-
gung. Danach wurden die Kinder in 
altersgemischte  Gruppen eingeteilt in 
denen sie während der ganzen Woche 
verschiedene Posten zum Thema Ge-
sundheit besuchten. Mit Bilderbüchern 
und Geschichten führten die Lehrkräfte 
die Kinder näher an das Thema und die 
Kinder erfuhren, dass sie zum eigenen 
Wohlbefinden durchwegs selber etwas 
beitragen können. Gemeinsam wurde 
ein gesundes Znüni zusammengestellt, 
Brötchen gebacken, einander entspan-
nend massiert, zusammen musiziert, Ba-
dekugeln für ein Entspannungsbad zu 
Hause hergestellt, an der Kletterwand 
Kraft und Mut erprobt und auf der Be-
wegungslandschaft herumgetollt.

Aus verschiedenen Angeboten durften 
die Kinder ihre Nachmittagsbetätigung 
selber aussuchen: So konnten sie sich mit 
der Pfadi im Wald, mit den Hornussern 
auf dem Feld oder mit Fussballern auf 
dem Platz spielerisch sportlich betätigen. 
Aikido, sowie eine Musizierwerkstatt der 
Musikschule und der Umgang mit Hun-
den rundeten das Angebot ab.

Die grösseren Schülerinnen und Schüler 
erlebten einen Morgen zum Thema Ich-
Stärkung und Selbstverteidigung, der 
von der Jugendfachstelle Lyss angebo-
ten wurde.

Am Mittwoch war ein Team aus Free-
stylesportlern und Köchen anwesend.
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Junge,«coole» Männer und Frauen vermittelten den 4. bis 6. Klässlern Freude am 
Leben mit Spass an der Bewegung durch Hip-Hop, Breakdance und Footbag. Ernäh-
rungslehre und ein feines Birchermüesli, das in nur fünf Minuten zubereitet ist, stan-
den am Nachmittag auf dem Programm. 

Es gelang dem Team auf Augenhöhe mit den Jugendlichen und in ihrer Sprache zu 
kommunizieren. So war die Begeisterung über dieses originelle Bewegungsförde-
rungsprojekt des schtifti-Teams bei Lehrkräften und Jugendlichen sehr gross. 

Mit einem gesunden Apéro für 
Eltern, Schülerinnen und Schü-
ler entliessen die Lehrkräfte am 
Freitag ihre Schützlinge in die 
Frühlingsferien. Rundum be-
geistert!

Das Unterstufenkollegium 
dankt allen freiwilligen Hel-
ferinnen und Helfern aus 
Schüpfen und Umgebung 
für ihren engagierten, pro-
fessionellen  Einsatz und 
die unkomplizierte Zusam-
menarbeit.



Kulturkommission

1. August 2009

Liebe Bürgerinnen und Bürger

Erinnern Sie sich noch an die letztjährige 1.-August-Feier mit der tollen Unterhal-
tung und dem prachtvollen Feuerwerk? Auch dieses Jahr soll der 1. August wieder ein 
unvergesslicher Anlass werden. Die Kulturkommission von Schüpfen ist mitten in den 
Vorbereitungsarbeiten für das Fest. 

Wir wollen das Feuerwerk, welches letztes Jahr viel Bewunderung auslöste, 
auch dieses Jahr wieder für Sie realisieren. 

Die Kulturkommission hat mit dem Verkauf von Getränken jedes Jahr etwas Geld 
verdient. Ein Teil des Geldes wurde letztes Jahr in das Feuerwerk investiert. Weil das 
Gesparte noch nicht ganz ausreicht, brauchen wir Ihre Unterstützung.

Dürfen wir Sie mit einbeziehen? 
Anstatt dass Sie viele Raketen und Böller mit kleiner Wirkung abfeuern, schlagen wir 
Ihnen vor, das Geld in einen gemeinsamen Topf zu legen. So wird es uns gelingen, 
ein grosses Feuerwerk für die Gemeinschaft zu verwirklichen.

Ganz im Sinne von «Alle für Einen, Einer für Alle»...
erlauben wir uns, dem Mitteilungsblatt einen Einzahlungsschein beizulegen. Machen 
Sie mit und überweisen Sie uns einen Beitrag zu Gunsten des Feuerwerks. 

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Für Rückfragen wenden Sie sich an Niklaus Sägesser 079 652 28 18
Gemeinderat für Kultur, Vizegemeindepräsident

Feuerwerk



Kennen Sie jemanden, der es verdienen würde, am Ende 
des Jahres von der Gemeinde geehrt zu werden?

Liebe Bürgerinnen und Bürger

Sie als Einwohner von Schüpfen vollbringen tagein, tagaus top Leistungen. Oft 
können wir in den Zeitungen oder im Internet nachlesen, wer in einer Disziplin 
tolles geleistet hat. Aber es gibt auch Leistungen, die wertvoll sind und nicht 
über die Medien kommuniziert werden. 
Der Gemeinderat von Schüpfen ehrt Personen mit herausragenden Leistungen 
jeweils an der Gemeindeversammlung vom Dezember.

Kriterien für die Ehrung:

3 Teilnahme an einer Olympiade oder an einer Weltmeisterschaft
3 Ein Podestplatz an Europa- oder Schweizermeisterschaften in
 – einem Beruf 
 – einer Sportart, 
 – einer Wissenschaft 
oder andere herausragende oder nennenswerte Leistungen, welche Einwohne-
rInnen aus unserer Gemeinde im aktuellen Jahr geleistet haben.

Bitte melden Sie diese Personen dem Gemeindeschreiber Patrik Schenk oder dem 
Präsidenten der Kulturkommission Niklaus Sägesser 079 652 28 18. 

Die Kulturkommission wird aus den eingereichten Vorschlägen eine Auswahl 
treffen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Niklaus Sägesser, Gemeinderat für Kultur, Vizegemeindepräsident

Sägestrasse 6   
3054 Schüpfen 
Telefon 031 879 22 28 

E–Mail: bibliothek@schuepfen.ch

Öffnungszeiten Dienstag 15.00 – 18.00 Uhr
  Mittwoch 15.00 – 17.00 Uhr
  Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr
  Freitag 19.00 – 21.00 Uhr
  Samstag 10.00 – 12.00 Uhr

Brücke über Auffahrt Vom 21. bis 23. Mai 2009 ist die Bibliothek geschlossen.

Sommerferien Während den Ferien, 4. Juli bis 8. August 2009, sind wir jeden 
Freitag von 19.00 bis 21.00 Uhr für Sie da.

Nächste Daten für Mittwochsgeschichten 3. Juni und 1. Juli

Unser vielseitiges Medienangebot wird laufend mit Neuerscheinungen ergänzt.
Das Bibliotheksteam
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Der Tageselternverein Mitenand  

sucht  

         Tageseltern 
 

Wir bieten den Tageseltern: 

Den vertraglichen Schutz als Arbeitgeber. 

Einen einheitlichen Stundenlohn, zusätzlich Ferien- und 

Feiertagsentschädigung. 

Geregelte Sozialleistungen und Versicherungen. 

Das Erstellen der Rechnungen an die abgebenden 

Eltern. 

Wir erwarten: 

Erziehungserfahrung und Verständnis für Kinder. 

Die Bereitschaft, den obligatorischen Grundkurs von 10  

Stunden, sowie den Nothelferkurs zu besuchen, bzw. 

aufzufrischen. 

Sie suchen eine bereichernde Herausforderung im Alltag. 
Sie wählen den Umfang der Betreuung zwischen 1- 5 Tage. 
 
Interessiert? Unsere Vermittlerin gibt Ihnen gerne weitere 

Auskünfte: 

Frau Gabrièle Stüdeli Tanner, Bachweg 28, 3053 Lätti, 
Telefon 031/862 02 77 oder stuedeli@tevmitenand.ch 

Weitere Infos finden Sie unter www.tevmitenand.ch. 

Der Tageselternverein Mitenand umfasst die Gemeinden  

Grossaffoltern, Seedorf, Schüpfen, Radelfingen und  

Rapperswil 

 

Und ausserdem…
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Kursabend für Eltern 

„Kinder begleiten im Umgang mit den neuen 

Medien“ 

11. Juni 2009, 20.00h – 21.30h 

Kirchgemeindehaus Hofmatt, Schüpfen 
 

Im Austausch suchen wir gemeinsam nach Antworten, auf 

Fragen und Diskussionspunkte wie:  

- Wieviel Medienkonsum ist zuviel für mein Kind? 

- Was ist ein guter Film für mein Kind? 

- Medienvertrag - Wer entscheidet, was wann konsumiert wird? 

- Pro und Contra Computerspiel? 

- Welche Chancen und Risiken gibt es im Internet? 

- Multimediagerät Handy wie, wann, warum? 

- Und wenn mein Kind mehr über Computer weiss, als wir Eltern? 

 

Kursleitung:  Marco Martinoia und Regina Jakob 
 Berner Gesundheit, Fachbereich Prävention  

 

Eintritt frei. Keine Voranmeldung nötig. 
 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

 

Organisator: Tageselternverein Mitenand,  

 www.tevmitenand.ch 

 



36

«.
..R

ef
er

at
...

P
od

iu
m

...
P

od
iu

m
...

»
«HarmoS 

Hoffnungen und Ängste 
im Kanton Bern»

Referat und Podiumsdiskussion
zur HARMOnsierung der VolksSchule 

 Datum: 19. August 2009
 Zeit:  20.00 Uhr
 Ort:  Kirchgemeindehaus Hofmatt in Schüpfen
 

 Bernhard Pulver, Erziehungsdirektor
 Kanton Bern (Referat zu Harmos)

 Roland Näf, Co-Präsident des 
 „Pro-HarmoS“ Komitees, 
 SP-Grossrat

 Sabina Geissbühler-Strupler, Co-Präsidentin 
 des „Nein-zu-HarmoS“ Komitees, 
 SVP-Grossrätin
 
 Nadja Pieren, Kleinkindererzieherin
 SVP-Stadträtin Burgdorf

 Viktor Rossi: Moderation

 
 www.sp-schuepfen.ch
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Wir freuen uns auf Sie!

Parkplätze sind
genügend

p
vorhanden,

folgen Sie
,

derg
Markierung.

3267 Seedorf
Telefon 032 391 92 92

www.frienisberg.ch heim@frienisberg.ch

Zertifizierte Institution:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BSV-IV

Frühlings-Basar
Samstag, 30. Mai 2009, 9–17 Uhr

Ein herzliches Willkommen
zum Frühlings-Basar in Frienisberg.

Verweilen Sie ein paar Stunden bei uns und geniessen
Sie unser attraktives Programm.

Freuen Sie sich auf die vielen Begegnungen und
Gespräche zwischen Jung und Alt.

• Verkauf von Produkten aus unseren Ateliers 
• Verkauf von Pflanzen, Backwaren 

und vielem mehr
• Flohmarkt
• 11.00 Uhr Jazzmatinée

«Minnie the Moocher»
• 14.00 Uhr Platzkonzert

«Frienisberger 
Blasmusikanten»

• Kulinarische Köstlichkeiten
• Kinder-Attraktionen 

mit Reiten
• Führungen durch den 

Heimbetrieb ab Treffpunkt 
09.30 und 12.30 Uhr
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Wissen Sie, dass es in Schüpfen 
den Filmclub cinématt bereits seit 
17 Jahren gibt?

Wir präsentieren regelmässig bekannte 
und weniger bekannte Filme bei öffentli-
chen Anlässen oder in kleinerem Rahmen 
für Mitglieder. 

Diese Filmveranstaltungen werden bereichert mit Kulinarischem oder anderen 
kulturellen Leckerbissen, so z.B. mit Musik und Kunst beim jährlichen Zusammen-
spannen mit der Klinik «südhang» in Kirchlindach.

Haben Sie Interesse an unserem Angebot? Möchten Sie Mitglied werden 
oder mithelfen, ein spannendes Programm auf die Beine zu stellen und 
werden Sie unser neues Vorstandsmitglied?

Eine jährliche Mitgliedschaft als Familie kostet Sie nur Fr. 100.– (inkl. Gratiseintritt 
bei den Filmanlässen), die Einzelmitgliedschaft Fr. 50.–.

Unsere nächsten Veranstaltungen sind:
19./20. Juni 2009:  Kultur im Tenn, Klinik südhang, Kirchlindach
14./15. August 2009:  Openair-Filme mit Abendessen, OSZ Schüpfen

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage unter www.cinematt.ch 
oder von Kurt Fauser, Präsident, Tel. P: 031/879 19 17, G: 031/879 70 71
kfauser@bluewin.ch
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Wir erinnern daran, dass das Mitteilungsblatt Vereinen, 
Parteien und Privaten für Publikationen offen steht.

Inserate werden wie folgt in Rechnung gestellt:
 für eine ganze Seite Fr. 100.–
 für eine halbe Seite Fr. 50.–
 für eine viertel Seite Fr. 25.–

Daten Mitteilungsblätter 2009

 Redaktionsschluss Erscheinungsdatum

Nr. 3  5. August 21. August

Nr. 4 28. Oktober 13. November

www.cinematt.ch
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Redaktionsschluss für das nächste Mitteilungsblatt
5. August 2009; Erscheinungsdatum 21. August 2009 



  Mühleweg 2

  3054 Schüpfen

  www.schuepfen.ch

 

 Montag 8.00 bis 11.30 / 14.00 bis 18.00 Uhr

 Dienstag 8.00 bis 11.30 / 14.00 bis 16.30 Uhr

 Mittwoch 

  Telefon bedient 8.00 bis 11.30 Uhr

 Donnerstag 8.00 bis 11.30 / 14.00 bis 16.30 Uhr

 Freitag 8.00 bis 11.30 / 14.00 bis 16.30 Uhr

 Telefon 031 879 70 80

 Fax 031 879 70 99

 eMail gemeindeschreiberei@schuepfen.ch

 eMail bauverwaltung@schuepfen.ch

 

 Telefon 031 879 70 90

 Fax 031 879 70 99

 eMail finanzverwaltung@schuepfen.ch


